
Gefährliche Güter
im internationalen

Postverkehr



Zollformalitäten 
Alle Sendungen, die Waren enthalten,  
sind zollpflichtig. Informieren Sie sich bei 
den zuständigen Behörden oder Konsu-
laten des Bestimmungslandes nach den 
Ein- und Ausfuhrmöglichkeiten. Die Post 
übernimmt hierfür keine Verantwortung.

Zolldokumente erstellen
Erstellen Sie die erforderlichen Zoll- 
dokumente

– Für Briefsendungen: Begleitpapiere
Kleinwaren International oder 
WebStamp

– Für Paketsendungen: Frachtbrief
erstellen

Das elektronische Erstellen von Zolldekla-
rationen ist für internationale Waren- 
sendungen Pflicht.  

Weitere Informationen finden Sie unter 
post.ch/ead

Korrekte und vollständige Angaben
Bei fehlenden oder ungenauen Angaben 
darf die Post die Sendung nicht zur  
Beförderung annehmen. Beachten Sie 
die Informationen auf der nächsten Seite.

Verantwortung der Kunden
Als Kunde oder Kundin sind Sie für die 
Überprüfung und Einhaltung dieser Vor- 
gaben verantwortlich und somit haftbar. 
Die Nichtbeachtung der Vorschriften  
kann zu einer Strafverfolgung führen.

Wichtig zu wissen

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns 
wichtig. Deshalb versuchen wir, alle Ihre 
Versandwünsche zu erfüllen. Allerdings 
sind wir aus rechtlichen, gesundheitlichen 
oder auch Sicherheitsgründen nicht  
berechtigt, gewisse Güter international zu 
transportieren.

In diesem Faltblatt erfahren Sie:
– welche Güter Sie mit Post CH AG interna-

tional nicht befördern lassen können
– welche Vorgaben Sie einhalten müssen, 

damit wir Ihre Güter international trans-
portieren können

Sie sind sich nicht sicher, ob ein Artikel 
transportiert werden darf? Dann wenden 
Sie sich bitte an unseren Kundendienst  
unter 0848 48 48 47.

Haftungsausschluss

Mit Ihrer Unterschrift auf der Zolldeklarati-
on bestäti gen Sie, dass:
– die Angaben richtig sind
– Sie von den Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen (AGB) «Postdienstleistungen
für Privatkundeninnen und Privatkun-
den» oder den AGB «Postdienstleistun-
gen für Geschäftskundinnen und Ge-
schäftskunden» der Post CH AG zur 
Kenntnis genommen haben

– die Sendung keine durch Postvorschriften
verbotenen, gefährlichen Güter enthält

– Ihre Sendung im Rahmen von behördlich
angeordneten Sicherheitskontrollen 
durch die Post CH AG geöffnet werden 
darf.

https://post.ch/ead


Gefährliche Güter   im internationalen Postverkehr

–

Verschiedene  
gefährliche Güter

Explosive Stoffe

– Feuerwerk
– Bengalisches Feuer
– Munition
– Schiesspulver
– Leuchtkörper
– Notsignale

– Feuerzeugbrennstoff
– Tauchflaschen
– Campinggas
– Butangas
– Spraydosen
– Feuerlöscher

– Öl und Ölfarben
– Klebestoffe
– Alkoholhaltige

Parfums
– Alkoholhaltige

Getränke (mehr
als 24 Vol.-%)

Entzündbare 
flüssige Stoffe

Komprimierte Gase

Entzündbare  
feste Stoffe

Giftige und  
ansteckende Stoffe

Brandfördernde Stoffe

– Zündhölzer
– Kohle
– Holzkohle
– Brennpaste

Radioaktive Stoffe

– Sauerstoffbildende
Chemikalien

– Peroxide
(Haarfärbeprodukte)

– Bleichmittel

– Pestizide
– Chemikalien 

für die Landwirtschaft
– Quecksilber
– Bakterien, Viren

Radioaktive Stoffe

– Nassbatterien
– Quecksilber
– Salzsäure

– Motoren
– Festes Kohlendioxid

(Trockeneis)
– Lithium-Batterien

Ätzende Stoffe

Gefährliche Güter sind verboten
Beispiele aus den neun Klassen, Liste ist nicht abschliessend.

Wichtiger Hinweis: Sendungen, die eine Kombination aus batteriebetriebenen  
elektrischen/elektronischen Geräten mit Flüssigkeiten, Aerosolen oder Gelen enthalten, 
sind verboten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Sendung keine derartige Waren- 
kombination enthält.



Sendungen können nicht angenommen 
 werden, wenn aus der Beschreibung der In-
halte nicht klar hervorgeht, ob es sich um 
gefährliche Güter handelt oder nicht.  

Beispiele von unzuläs- 
sigen Inhaltsbeschrieben

Grund, warum nicht  
akzeptabel

Beispiele von zulässigen  
Inhaltsbeschrieben

Keine oder vage  
Beschreibungen wie  
«verschiedene Waren», 
«Geschenk», «Präzisions- 
instrumente» usw.

Inhalt ist nicht bekannt Portemonnaie, Buch, CD

Haushaltsartikel Kann Spraydosen  
und Druckgasflaschen 
enthalten

Lebensmittel, Gewebe

Sportartikel Kann Aerosol enthalten Schläger, Schuhe

Campingartikel Kann Gasflaschen 
enthalten

Zelt, Schlafsack

Tauchartikel Kann Sauerstoffflaschen 
enthalten

Neoprenanzug, Hydroskop, 
Schnorchel

Medikamente Kann medizinischen  
Alkohol enthalten

Nicht brennbare 
Medikamente

Kosmetika Kann brennbare Parfums, 
Maniküreartikel, Nagel-
lackentferner enthalten

Seife, Lippenstift

Automobilkomponenten Kann brennbare  
Kraftstoff-Additive,  
Aerosole und kompri-
miertes Gas enthalten

Spiegel, Sitzbezug

Spielzeug Kann Batterien enthalten Bauklötze, Brettspiel

Sendungsinhalt angeben
Klar und Korrekt

Die Inhaltsangaben müssen auf der Zollde-
klaration oder dem Frachtbrie f detailliert 
aufgeführt werden.



Elektronische Geräte, die Lithium-Batterien 
enthalten wie Handys, MP3-Player, digitale 
Kameras usw. sind im internationalen Post-
transport zugelassen, sofern die Batterie 
im Gerät installiert und in einem ein-
wandfreien Zustand ist. 

Ein einzelnes Paket darf nicht mehr als zwei 
Batterien oder vier Zellen enthalten. Bei Lit-
hium-Ionen-Batterien darf die Leistung nicht 
mehr als 20 Wh pro Zelle oder 100 Wh pro 
Batterie aufweisen. Lithium-Metall-Batterien 
dürfen nicht mehr als 1 g Lithium pro Zelle 
und 2 g Lithium pro Batterie enthalten. Lose 
oder beschädigte Lithium-Batterien sind 
nicht zugelassen. Es ist Sache des Kunden, 

Für den Versand zugelassene  
elektronische Geräte 
Folgende elektronische Geräte mit Lithi-
um-Batterien sind für den Versand zu-
gelassen (Beispiele): Videokamera, 
Funkgerät, GPS, Radio, Spielzeug, Digi-
talkamera, Smartphone, Laptop, 
Rasierapparat, Bohrmaschine, Tablet,
Blutdruckmessgerät u. a.

Batterien (maximal 2) Zellen (maximal 4)

Lithium-Batterien

sich vor dem Versand beim Hersteller oder 
Verkäufer über die Art und Leistung der Bat-
terien zu erkundigen. Powerbanks und an-
dere stromspeichernde Ladegeräte 
(Batterypacks) sind aufgrund ihrer Energie-
dichte nicht zulässig.

Verpackung

Die äussere Verpackung muss den Inhalt 
der Sendung vor Bruch und Erschütterungen 
während des Transports schützen. Wenn  
immer möglich verwenden Sie die Original-
verpackung. Die Geräte müssen ausgeschal-
tet sein und so verpackt werden, dass eine 
ungewollte Aktivierung ausgeschlossen ist.



Die Verpackung von Laborsendungen muss 
eine genügende Schutzwirkung aufweisen, 
damit solche Sendungen den bei der 
Beförde rung auftretenden Belastungen 
(Aufreissen, Aufplatzen, Zerquetschen) 
standhalten und keine Störungen im postali-
schen Verarbeitungsprozess verursachen.

Nicht zulässige Stoffe

Ansteckende Stoffe mit hohem 
Gefährdungspo tenzial der Kategorie A (UN 
2814 und UN 2900), die für Menschen und 
Tiere ge fährlich sind, zum Beispiel Bakteri-
enkulturen oder Viren, sowie klinische Ab-
fälle der K ategorie B (UN 3291), zum Bei-
spiel bereits verwendete Nadeln, Nadeln 
mit Blut oder verwendete blutstillende 
Watte sind nicht zugelassen.

Laborsendungen

Verpackungs- und Versandvorgaben
Die Verpackung muss aus drei Teilen bestehen:

1 Primärgefäss 
Wasserdicht.  
Wenn mehrere zerbrechli-
che Primärgefässe in der-
selben Sekundärverpa-
ckung versandt werden, 
müssen sie entweder ein-
zeln eingewickelt oder so 
voneinander getrennt 
werden, dass eine gegen-
seitige Berührung verhin-
dert wird.

2 Sekundärverpackung
Wasserdicht.  
Bei flüssigen Stoffen muss 
der Platz zwischen Primär-
gefäss und Sekundärver-
packung mit ausreichend 
absorbierendem Material 
ausgefüllt werden.

  3 Aussenverpackung
Ausreichend feste  
Aussenverpackung.  
Die Aussenverpackung 
muss eine Oberfläche mit 
einer Mindestabmessung 
von 100 mm × 100 mm 
aufweisen. Es ist keine 
UN-geprüfte Verpackung 
nötig.

Verpackungsbeispiele unter post.ch/gefahrgut-ausland

Ansteckende Stoffe der Kategorie B 
(UN 3373) sind nur für Geschäftskunden 
und nach  vorheriger Absprache mit dem 
Customer Service International zugelassen.

Zulässige Stoffe

Freigestellte medizinische oder veterinär-
medizinische Proben, bei denen nur eine 
minimale Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
sie Krankheitserreger enthalten (zum  
Beispiel DNS-Proben, Blut- und Urinproben 
zur Untersuchung, Dopingtests, Proben 
zur Untersuchung der Organfunktionen, für 
Ver sicherungs- oder Beschäftigungszwecke 
entnommene  Proben, Biopsien).

https://www.post.ch/gefahrgut-ausland


Beispiel Zolldeklara tion (für Briefe)

Laborsendungen deklarieren

Der Inhalt von Laborsendungen muss als «Exempt human speci-
men» oder «Exempt animal specimen» deklariert  werden. Je nach 
Versandart muss dazu ein Frachtbrief (post.ch/frachtbrief) oder eine 
Zolldeklaration CN 22 ausgefüllt werden. Der Vermerk «UN 3373» 
darf nicht angebr acht werden.

Beispiel Frachtbrief (für URGENT Waren und PostPac Inter national)

Country Germany

Code ISO du
Pays et NPA
Country ISO Code
and ZIP Code

DE

N° TVA / EORI du destinataire
VAT / EORI No of the addressee

Type de contenu / Content typeDocuments
Documents
Marchandises
Goods

Contenu de l'envoi / Contenu de l'envoiQuantité
Quantity

Description détaillée du contenu
Detailed description of contents

N° tarifaire
Tariff No

Poids net en kg
Net weight in kg

Valeur en CHF
Value in CHF

Pays d‘origine
Country of origin

1 Exempt human specimen 0.200 5.00 CH

Total

Total gross weight kgPoids brut total

Frais de port
Postal charges TOTAL 78.00 CHF Valeur TOTALE

TOTAL Value 5.00 CHF
Signature
Je confirme par la présente que les données contenues dans la présente déclaration sont correctes, que j‘ai pris connaissance des CG de la Poste CH SA pour la clientèle privée et
que l‘envoi ne contient pas d‘objet dangereux interdit par les directives de la Poste. Je prends acte, que cet envoi peut être ouvert dans le cadre de contrôles de sécurité ordonnés
par les autorités.

I hereby confirm that the information provided in the present declaration is correct, that I have read the GTC of Post CH Ltd for private customers, and that  the consignment Date
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Post CH AG
Logistik-Services
International Mail & Parcels
Wankdorfallee 4
3030 Bern

Telefon 0848 48 48 47
Fax 0800 888 778
international@post.ch
www.post.ch

mailto:international@post.ch
https://www.post.ch
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